
Familien- und Sozialtarif der Gemeinde Hude (Oldb) 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Der Rat der Gemeinde Hude (Oldb) hat mit Wirkung vom 01.01.2002 
für den Bereich der Gemeinde Hude einen Familien- und Sozialtarif 
eingeführt. Dieser wurde zum 01.01.2004 durch den Rat der Ge-
meinde Hude (Oldb) neu geregelt. Die Familien- & Sozial-Card ist im 
Bürger Service Büro erhältlich. 
 
Mit dem Familien- und Sozialtarif sind folgende Punkte verbunden: 
 
1. Wegfall der Einkommensüberprüfung 
2. Einführung eines getrennten Familien- und Sozialtarifes 
3. Einbeziehung weiterer Bevölkerungsgruppen (z. B. Rentner/-innen) 
4. Gültigkeit auch für Veranstaltungen von Vereinen 
 
Zu Ihrer Information nachfolgend einige Hinweise zur praktischen 
Umsetzung: 
 
1. Der Familientarif beträgt unabhängig von einer Einkommens-

überprüfung für Familien mit einem Kind 10 %, für Familien mit 
zwei Kindern 15 % und für Familien mit drei und mehr Kindern  
20 %. Voraussetzung ist es, dass die Kinder in der Familie leben 
und das Alter von 18 Jahren nicht überschritten ist. Die Ermäßi-
gung kann von jedem Familienmitglied in Anspruch genommen 
werden.  

 
2. Der Sozialtarif sieht eine generelle Ermäßigung von 20 % vor. 

Dieser Sozialtarif kann gegen Vorlage einer entsprechenden Le-
gitimation (z. B. Rentenausweis, Schülerausweis, Behinderten-
ausweis) in Anspruch genommen werden. Diese Legitimation ist 
im Bürger Service Büro vorzulegen und berechtigt dann zur Inan-
spruchnahme des Sozialtarifes. Der Sozialtarif gilt für die nach-
folgend aufgeführten Gruppierungen: Rentner/-innen, Behinderte 
mit einem Grad der Behinderung oberhalb 50 %, Arbeitslosenhil-
fe- und Arbeitslosengeld- sowie Sozialhilfeberechtigte, Zivildienst-
leistende, Wehrpflichtige, Schüler/-innen und Studenten / Studen-
tinnen, Auszubildende und Alleinerziehende.  

 

 
 
 
3. Der Familien- und der Sozialtarif gelten für die Inanspruchnahme 

gemeindlicher Einrichtungen. Hierunter fallen die Bäder, die Ge-
meindebücherei, der Kulturhof, die Volkshochschule und Veranstal-
tungen der Gemeinde, für die ein Eintritt erhoben wird. Die Inan-
spruchnahme gilt jeweils für ein Jahr nach Ausstellung der Familien- 
& Sozial-Card und kann bei weiterem Vorliegen der Voraussetzun-
gen neu ausgestellt werden.  

 
4. Die Regelungen des Familien- und Sozialtarifes können auch für 

Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden gelten, soweit diese 
den Tarif anerkennen und für die Veranstaltung ein Eintritt erhoben 
wird. Die Regelung gilt nicht für Mitgliedsbeiträge. Der Turnverein 
Hude, der FC Hude, die Sportfreunde Wüsting-Altmoorhausen und 
der Kulturverein Impuls haben sich bereit erklärt, diese Regelung mit 
zu tragen.  

 
Spezielle Hinweise: 
 
• Kulturhof 

Zur Erläuterung speziell zum Kulturhof wird darauf hingewiesen, 
dass der Familien- und Sozialtarif für die Arbeitsgemeinschaften im 
Kulturhof, für Veranstaltungen im Kulturhof und für die Teilnahme 
am Ferienspaß in Anspruch genommen werden kann.  

 
• Hallenbad / Freibad 

Beim Hallenbad gilt der Familien- und Sozialtarif nur für die 10-er 
Karte. 

Beim Freibad kann für die Dutzendkarte, die Jahreskarte für 
Schwerbehinderte, Arbeitslose und Sozialhilfeberechtigte sowie für 
die Familienjahreskarte die Ermäßigung in Anspruch genommen 
werden. 

Beim Hallenbad wird darauf hingewiesen, dass die 10-er Karten mit 
Ermäßigung des Familien- und Sozialtarifes ausschließlich in der 
Gemeindekasse erworben werden können, da eine automatische 
Erstellung an der vorhandenen Kassenanlage leider nicht möglich 
ist.  



• Gemeindebüchereien 
Zum Bereich der Büchereien ist darauf hinzuweisen, dass der 
Familien- und Sozialtarif für die Jahreslesekarten Anwendung fin-
den kann. Die Jahreslesekarte kostet für Erwachsene 6,00 €, für 
Kinder und Jugendliche 4,50 € und für Familien 16,- €. Auf diese 
Beträge wird die Ermäßigung mit dem jeweiligen Prozentsatz ge-
währt. Der Leser kann entscheiden, ob für ihn die Inanspruch-
nahme einer einzelnen Jahreslesekarte in Betracht kommt oder 
ob in der Familie mehrere lesefreudige Mitglieder sind, die dann 
ggf. die Jahresfamilienlesekarte in Anspruch nehmen. Dies würde 
sich rechnen, wenn mehr als drei Familienmitglieder regelmäßige 
Leser sind.  

 
 
Hoffentlich haben Sie die vielen Daten nicht verwirrt. Die Gemeinde 
Hude, die erstmalig im Landkreis Oldenburg eine entsprechende 
Tarifgestaltung vorgenommen hat, möchte mit dieser Regelung den 
Familien im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen und vielleicht auch 
dazu animieren, gemeindliche Einrichtungen verstärkt in Anspruch zu 
nehmen. Dies könnte beispielsweise auch bei den Volkshochschul-
kursen von Interesse sein. Sollten Ihnen diese Erläuterungen nicht 
ausreichen, wenden Sie sich bitte an eine der aufgeführten Einrich-
tungen: 
 

Bürger Service Büro – Tel. 04408/ 9213-50 

Bücherei Hude – Tel. 04408/ 6115 

Bücherei Wüsting – Tel. 04484/ 920587 

Hallenbad Hude – Tel. 04408/ 2202 

Kulturhof Hude – Tel. 04408/ 9231-56 

regioVHS Ganderkesee-Hude – Tel. 04408/ 9231-62 

 
Die Gemeinde Hude (Oldb) wünscht Ihnen viel Freude bei der Inan-
spruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und hofft, mit diesem 
Angebot neue Anreize zu geben. 
 
 

Hude, im Dezember 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


